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Luzern, Samstag

No. t<î.
den 19. April

1831.

Scl)Weiseriscl)e Uirchenseitung,
herausgegeben von einem

Katholischen vereine.
Dem Regenten die Wahrheit nicht in ihrem ganzen Umfange vorhalten, heißt an ihm selber einen Hochverrath begehen.

Fenelon.

P f a r r e r A nto n H u ber an den hohen
Großen Rath des KantonS Lnzern.

Hochgeachteter, Hochgeehrtester Herr Präsident!
Hochgeachtete, Hochgeehrte Herren!

2n meiner Gefangenschaft ist mir die Kundmachung zu
Gesicht gekommen, welche der Gr. Rath des Kantons Lu-
zern an die Bürger dieses Kantons unterm 8. März 1834
erlapen hat.

Zn dieser Kundmachung heißt es: „Was die Abberu-
"sung des Herrn Pfarrers Huber von Uffikon betrifft; so
„haben Wir dem Kl. Rathe aufgetragen, uns einen um-
„ftandlichen Bericht über diese Angelegenheit zu erstatten,
„wornach wir das Angemessene erkennen werden."

Da Sie, Hochgeachtete Herren, gewiß mit mir die Ue-
berzeugung theilen, daß eine „angemessene Erkenntniß" in
einer solcher Angelegenheit eine allseitige Beleuchtung der-
felben voraussetze; so darf ich nicht zweifeln, Hochdiefelben
werden sich niemals zu einem mir nachtheiligen Entscheide
rurch Handlungen bestimmen lassen, welche was immer
fur ein Bericht mir zuschreiben möchte, ohne daß dieselben
gehörig erwiesen, und ich darüber nach Gebühr wäre ein-
vernommen worden. Ebenso habe ich die Hoffnung, Sie
werden nicht ungütig aufnehmen, daß ich es wage, in einer
für mich so wichtigen Angelegenheit meine Vorstellungen
an Hochdieselben zu richten und, darauf gestützt, meine
ehrfurchtsvollen Bitten Ihnen vorzutragen.

Wohl schwebt mir vor, welcher Besonnenheit ich mich

hiebei zu befleißen habe, theils um jene Unbefangenheit bei-

zubehalten, die zur Auffassung und Darstellung der Wahr-
heit unumgänglich nothwendig ist, und von der jeder Mensch
in seiner eigenen Angelegenheit nur zu leicht, oft unver-
merkt und wider Willen, abirrt; theils um die Ehrfurcht
nicht zu verletzen, die ich dem hohen Kl. Rathe schuldig

bin, von dem der Akt meiner Abberufung von der Pfarrei
Uffikon ausgegangen ist,— ein Akt, auf welchen sich meine

gegenwärtigen Vorstellungen vorzüglich beziehen werden.

Ich werde mich ernstlich bestreben, in diesen Beziehungen

jeden gegründeten Vorwurf von mir fern zu halten. Sollte
es mir gleichwohl, wider mein Bemühen und Wollen, be-

gegnen, in irgend einen Zrrthum zu verfallen; so würden
doch die Folgen desselben um so weniger schädlich werden

können, je bestimmter der Endentscheid in meiner eigenen

Angelegenheit nicht mir, sondern einer von mir unabhän-

gigen kompetenten Behörde anheim gestellt ist.

Darf ich aber nicht auch erwarten, daß den hochge-

achteten Herren des Kl. Rathes, um denselben eine ähnliche

Beruhigung zu verschaffen, keineswegs werde zugemuthet

werden, im Gr. Rathe noch einmal ihre Stimmen in einer

Sache abzugeben, über welche dieselben bereits im Kleinen
Rathe abgestimmt haben, und die nun von da an den Gr.
Rath, als die oberste Landesbehörde, gebracht worden ist?
Ohne Zweifel werden die Mitglieder des Kl. Rathes, wenn

nicht durch das Gesetz, doch durch ihr eigenes Gefühl be-
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wogen, selbst das Verlangen hegen, in der obschwebenden

Angelegenheit nicht zum zweitenmale stimmen zu müßen.
Was mich sehr ermunterthat, zutrauensvoll mit gegen-

wärtigen Vorstellungen und Bitten an Sie, Hochgeachtete

Herren, mich zu wenden ist — nebst Anderm — die in Ihrer
Kundmachung vom 8. März 1834 enthaltene feierliche Ver-
sicherung: »daß Sie die christkatholische Religion, beschwornen

»Pflichten gemäß, aufrecht erhalten werden;" so wie jene

Stelle, in der Sie sich beklagen, verleumdet worden zu sein:

»als »rollten die obersten Landesbehörden, dem 2 der

»eidlich beschwornen Kantonöverfassung zuwider, die Reli-
„gion unserer m Gott ruhenden Väter untergraben und

»vernichten."
Der §. 2. unserer Staatsverfassung lautet: »Die

»christkatholische Religion ist die Religion des Staates und

»des Kantons." Ich darf und muß also in meinen an Sie,
Hochg. Herren des Gr. Raths, gerichteten Vorstellungen
voraussetzen:

1) Daß Sie sich in allen Verhältnißen mit Herz,
Mund und That zu den wahren Grundsätzen der christ-

katholischen Religion und der mit ihr verbundenen Kirche

zu bekennen Willens sind;
2) Daß Sie nach diesen Grundsätzen anerkennen: wie

der Staat in seinem Gebiete,, im Weltlichen; so habe die

christkatholische Kirche auch in ihrem Gebiete, im Geistli-

chen, von ihrem Gründer, von Gott selbst, eine selbststän-

dige, unabhängige Gewalt;
3) Daß Sie von Ihrer Seite nach Kräften Alles

fern zu halten trachten werden, was das freundschaftliche

Verhältniß zwischen dem luzernerischen — der Verfassung

zufolge christkatholischen— Staate und der chriftkatholischen

Kirche stören, die Rechte der Kirche bedrohen oder krän-
ken könnte.

Nach diesen vorläufigen, mit aller Aufrichtigkeit aus-

gesprochenen, Bemerkungen erlaube ich mir nun,Ihnen meine

ehrerbietigen Vorstellungen in Bezug auf den Abberufungs-
akt vorzulegen, welchen der Kl. Rath unterm 8. Zenner
1834 an mich, als Pfarrer von Uffikon, erlassen hat, und

welcher ohne Zweifel zur Einsicht vor Ihnen liegt.

In dem berichtenden Theile dieses Akts wird das päpst-

liehe Breve vom 17. Sept. 1833, betreffend die Verdam-

mung und das Verbot einiger deutscher Schriften, welche

von der Kirche verworfene Lehren enthalten, ein „vorgeb-
liches" genannt.

Was mich betrifft, so bin ich, wie früher, so diese

Stunde noch von der Aechtheit des genannten Breve's über-

zeugt, zwar nicht in Folge einer mir vorgelegten förmli-
chen schriftlichen Urkunde, aber doch aus Gründen, welche

denen nicht unähnlich sind, die mich bestimmen, an die Aecht-

heit der, wie ich berichtet wurde, von Ihnen den 8.

März 1834 an die Bürger des Kantons Luzern erlassenen

Kundmachung zu glauben, obgleich mir von dieser auch

keine förmliche schriftliche Urkunde ist vorgewiesen worden.

Falls aber, Hochg. Herren des Gr. Raths, noch irgend
ein Zweifel an der Aechtheit des erwähnten Breve's ob-

walten sollte; so kann es nicht schwer fallen, hierüber auf
offiziellem Wege sich Gewißheit zu verschaffen. In der Nähe
residirt ja unser hochwürdigste Bischof, und noch näher
der apostolische Nuntius, wo man auf Begehren gewiß jede

hierin erwünschliche Auskunft erhalten wird. Und ich

zweifle nicht, es werde von daher die Acchlheit des Breve's
genügend bezeugt werden. Sollte sich aber wider all mein

Erwarten dann ergeben, es sei das fragliche Breve nur
vorgeblich und falsch; so würde doch gewiß folgen, daß

ich wirklich kein päpstliches Breve verlesen, sondern blos irrig
geglaubt habe, ein solches zu verlesen. Nur dieser Irr-
thum könnte mir zugerechnet werden, und es wäre vor
jedem deßhalb über mich zu fällenden Urtheile auszumitteln,
inwiefern derselbe von meiner Seite schuldbar gewesen.

In dem Akte meiner Abberufung ist als Erwägung
vorangestellt: „daß keine von einer geistlichen Stelle ausge-

„hende Verfügung ohne landesherrliche Bewilligung verkün-

„det werden dürfe."
Inwiefern ein solches Verbot sich wirklich aus der

Natur oder dem Wesen eines katholischen Staates ergebe

und geeignet sei, das freundschaftliche, gegenseitiges Zutrauen
einflößende Verhältniß zwischen Staat und Kirche zu er-

halten, will ich hier nicht untersuchen; ich bemerke blos, daß

mir im Wintermonat des Jahres 1833, wo mir das fragliche

Breve bekannt geworden, noch kein Gesetz und keine Ver-
ordnung amtlich zugekommen war, wodurch in unserm Kan-

ton verboten gewesen wäre, irgendeine von einer geistlichen

Stelle ausgehende Verfügung ohne landesherrliche Bewil-

ligung zu verkünden. Wohlbekannt ist Ihnen, daß das

Gesetz über Ausübung des landesherrlichen Plazet's in Hin
ficht auf Verordnungen geistlicher Behörden erst den 7. März
1834 ist erlassen worden, und daß Gesetze nie rückwirkende

Kraft haben können.

Der zweite Erwägungsgrund in der gegen mich gerich-

teten Schlußnahme des Kl. Rathes vom 8. Ienner 1834

besagt nichts Anderes, als daß ich mich „einer höchst ahn-

dungswürdigen Außerachtsetzung meiner Stellung und mei-

ner Pflichten gegen die Regierung dadurch schuldig gemacht,

daß ich eine vorgebliche Verordnung des kirchlichen Oberhaup
tes ohne hiezu erhaltene Bewilligung der Regierung, selbst

ohne irgend eine Beurkundung über die Aechtheit des Ak-

tensiückcs meiner zum Gottesdienste versammelten Pfarr-
gemeinde in der Pfarrkirche, den 24. Novcmb. 1833, er

öffnet habe." Hierüber sind? ich nach den bereits gegebenen Er-
klärungen für überflüßig, noch irgend eine besondere Ve
merkung beizufügen. Da ich nämlich von der Aechtheit
des fraglichen Breve'S überzeugt, und mir von Seite der
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weltlichen Behörden kein Verbot gegen die Verbindung ei-

eines solchen AktS bekonnt war; so dachte ich nicht daran,
daß die Bekanntmachung desselben mir von irgend jemand
als „eine höchst ahndungSwürdige Außerachtsetzung meiner
Stellung und meiner Pflichten gegen die Regierung" würde
zugerechnet werden.

In der dritten Erwägung deS AbbcrufungSakteS ist
ausgesagt: „daß ich eine gänzliche Unkunde meiner Stel-
,-flung als Pfarrer und Staatsbürger dadurch an den Lag
„gelegt habe, daß ich mich verleiten ließ, als Begründung
„meines pfärrlichen Vertrages in der Kirche einen unbe-

- Zeitungsartikel abzulesen, und dann eine dieß-
,->su ige Rechtfertigung in dem Rechte jedes Staatsbürgers,
„eergleichcn Blätter zu lesen, zu suchen."

-vch bitte Sie, Hochgeachtete Herren, hier nicht übersehen
zu wollen, daß in dem berichtenden Theile deS AkteS meiner
Abberufung angeführt sich findet, daß ich, zur Verantwortung
aufgefordert, vor der Justiz- und Polizeikommission, so wie vor
m Schranken deS Kl. RatheS erklärt habe: daß ich mich

befugt glaubte, das päpstliche Breve vom 17. Sept. 1833 in der
Kw-che meiner Pfarrgcmcinde auS der Schweizerischen Kir-
chenzeitung vorzulesen, „nicht eigentlich als eine Verkündi-
gung deS Breve'S, sondern nur, um meinem gegen daS Le-

Pen verderblicher Bücher gerichteten Vortrage als Beleg
„und^Unterstützung zu dienen."

Sie werden mit mir erkennen, daß der gegen daS
Lejen verderblicher Bücher gerichtete Vortrag eines Pfar-
rers vor seiner Gemeinde schon im Geiste deS Chri-
stenthums begründet ist, wofür daS angeführte päpstliche
-^nv> wwun Katholiken, der an dessen Aechtheit glaubt, alS

und Unterstützung dient. Um daS, waS im Christen-
!.)ume begründet ist, an Verstand und Herz der Zuhörer
zu br.ngen, hat der christliche Redner, wie allgemein aner-.a.mt >g, sich der mannigfaltigsten Mittel zu bedienen-
er i,r einem klugen HauSvater gleich, der aus seinem
schätze AlteS und NeueS hervorholt; auS der ganzen Na-
tur-und Menschengeschichte darf er, mit gehöriger AuS-
wähl, seinen Vortrag unterstützende Gleichnisse, Beispiele
u- d. gl. herholen. Folglich wird die Klugheit einem christ-
lichen Redner auch nicht unbedingt untersagen, auS einer
unn achtbaren Kirchenzeitung etwas zu benutzen, um seinem

schassen^ " Zuhörern um so eher Eingang zu ver-

àh seit einer Reihe von Jahren eigene
-seemde Erfahrung belehrt, daß wir Menschen, sosehr
ww- auch uns angelegen sein lassen, irgend ein uns anver-
rau.es Amt mit aller Gewissenhaftigkeit und Klugheit zu

verwalten, doch nicht .jederzeit gerade daS Allerklügste tref-
sen, und ich bin veranlaßt, hier neuerdings zu erklären:
iuß, weil ich Gott und mein Gewissen alS meine Gesetzge-
der und Richter ehre, ich mich eben deßhalb auch verpfl'ich-
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tet fühle, auf Erden mein Thun alS untergeordnetes Mit-
glied und als Geistlicher der katholischen Kirche dem Ur-
theile meines kompetenten geistlichen Richters, so wie mein

Handeln als Staatsbürger dem Urtheile meines kompeten-

ten weltlichen Richters zu unterwerfen, und daß ich eS auch

wirklich unterwerfe.
Da nach katholischen Grundsätzen einer bloS weltlichen

Behörde, wie unser Kl. Rath ist, im Geistlichen daS Rich-

teramt nicht zustehen kann; da nach §. 15. der StaatSver-
fassung deS KantonS Luzern der Gr. Rath die höchste voll-
ziehende Gewalt dem Kl. Rathe, die höchste richterliche Ee-

walt aber dem AppellationSgerichte überträgt, und danach

§. 16. derselben Verfassung die vollziehende und richterliche
Gewalt nie vereinigt werden dürfen; so werden Sie, Hochg.

Herren, mit mir die Ueberzeugung theilen, daß dem Kl.
Rathe im Kanton Luzern weder im Weltlichen noch im
Geistlichen die richterliche Gewalt zukomme.

Die letzte Erwägung in dem oft genannten AbberufungS-
akte lautet: „daß eS die erste Pflicht einer Regierung sei,

„die Seelsorge in der wichtigen Stellung als Pfarrer nur
„solchen Priestern anvertraut zu lassen, welche ihren hohen

„Beruf erfassen, demselben gemäß und im Geiste der götU

„lichen Lehre wirken, und daS Heil ihrer Heerde zu beför-

„dern anstreben."

Indem der Kleine Rath des KantonS Luzern, der Ver-
fassung zufolge, eine katholische Staatsbehörde ist; so kann

er meines ErachtenS durch die eben angeführte Erwägung
nicht in Zweifel ziehen wollen, daß der geistlichen Be-
Horde daS Urtheil zustehe, ob ein Priester, dem die See!-
sorge in der Stellung alS Pfarrer anvertraut ist, seinen

hoben Beruf erfaste, demselben gemäß und im Geiste der

göttlichen Lehre wirke, und daS Heil seiner Heerde zu be

fördern anstrebe oder nicht. Und wenn dem so ist, so wer-
den Sie, Hochg. Herren, mit mir die Worte der vorgebrach-
ten Erwägung in keinem andern alS in dem Sinne ver-
stehen zu müssen glauben: der Kl. Rath rechne eS, in sei-

ncm Verhältnisse zur Kirche, unter seine ersten Pflichten,
der Vollziehung eines von der kompetenten geistlichen Be-

hörde ergangcnen Urtheiles, gemäß welchem irgend einem

Priester die Seelsorge in der wichtigen Stellung alS Pfar-
rcr wegen Mangel an den erforderlichen Eigenschaften nicht
anvertraut bleiben darf, von seiner Seite nicht nur kein

Hinderniß entgegenzusetzen, sondern ncthigenfallS dazu mit-
zuwirkcn.

Hiemit will ich aber keineswegs in Abrede stellen, daß

der Staat seine Rechte wahren dürfe und solle, falls in ei-

ncm solchen oder ähnlichen Urtheile von Seite der geistli
chen Behörde etwaS dem wahren StaatSzwecke wirklich Zu
widerlaufendeS enthalten wäre.

Auf diese nun in Betrachtung genommenen Erwägunge-
gründe hin faßte der Kl. Rath unterm 8. Jenner l. I. den
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Beschluß: „ich, Pfarrer in Uffikon, sei von der Pfarrpfründe
„abberufen, mit der ich feit dem 18. Juli 1817 belehnt gewe-

„sen; von dieser Verfügung fei dem hochwürdigsten Bischöfe,

„unter Mittheilung des Vorfalls, der diese Maßnahme ver-
„anlaßte, Kenntniß zugeben; die Pfarrpfründe Uffikon solle

„sogleich ausgeschrieben, und sonach zu der Wiederbefatzung

„geschritten werden, u. f. f."
Ob das Recht der Abberufung eines katholischen Pfar-

rers von seiner Pfründe einer katholischen weltlichen Ve-
Horde, in dem Sinne und in der Ausdehnung zustehe, wie

es sich hier durch den Kl. Rath in Anspruch genommen

findet, ist gewiß eine sehr wichtige Frage, die aber nach

den Grundsätzen des katholischen Kirchenrechts sehr leicht

zu entscheiden ist.

Gewiß wird jeder wahre Katholik zugestehen: wie dem

Bischöfe die hohe Pflicht o»liege, dafür zu wachen, daß die

Seelsorge von den Pfarrern und den übrigen ihm unter-

geordneten Geistlichen in seiner Diözrse nach Gebühr ge-

führt werde; eben so müße demselben auch jedes Recht zu-

gestanden werden, ohne welches ihm die Erfüllung jener

Pflicht nicht möglich wäre. Wie könnte aber ein Bischof

diese seine Pflicht erfüllen, wenn er das Recht nicht hätte,

einem zur Seelsorge untüchtigen Priester den Antritt einer

Pfarvpfründe zu untersagen, oder ihn wieder davon zu ent-

fernen? Gesetzt, es lasse sich ein Bischof noch so sehr an-

gelegen sein, nur zur Seelsorge tüchtige und würdige Sub-
iekte zu weihen; kann denn kein Subjekt ihn täuschen? kei-

nes seine Tüchtigkeit und Würdigkeit verlieren?

Wenn es daher auch gar nichts Seltenes ist, daß das

Kollatur- oder Ernennungsrecht zu einer Psarrpfründe (wel-

ches auch Berusungs - oder Nominationsrecht mag genannt

werden) nicht vom Bischöfe selbst, sondern von andern Per-
sonen ausgeübt wird; so steht gleichwohl jederzeit dem Bi-
schofe das Recht zu, nach seinem Gewissen einem bereits

so Berufenen oder Ernannten die kanonische Institution
oder Einsetzung zu ertheilen oder nicht; und erst in Folge

dieser Einsetzung ist der zu einer Pfarrei Ernannte auch

befugt, in derselben die Seelsorge auszuüben; und sonst ist

er es, nach katholischen Grundsätzen, auf keine Weise.

Wenn es also heißt, der Kleine oder Tägliche Rath

habe irgend einen Priester mit einer Pfarrpfründe belehnt;

so kann dieß im katholischen Sinne wohl nichts Anderes be-

deuten, als; wohlderselbe habe ihm durch die Ernennung

zu einer Pfarrpfründe auch den Genuß des mit ihr ver-

bundenen Einkommens zugestanden; keineswegs aber wird

dadurch verdeutet werden wollen: der Kl. Rath habe ihm
auch die geistliche Gewalt zur Ausübung der Seelsorge

in einer Pfarrei übertragen, oder ihn damit belehnt; denn

wie könnte irgend eine Behörde auf Jemanden eine Gewalt

übertragen, oder damit ihn belehnen, die sie selbst nicht hat?

Indem ich nicht anders, als durch die Berufung von

Seite des Täglichen Rathes und zugleich durch die Ein-
setzung des Bischofs Pfarrer von Uffikon geworden bin; so

habe ich auch die Ueberzeugung, daß ich nicht aufhöre, Pfar-
rer von Uffikon zu sein, blos in Folge einer dem katholi-
sehen Kl. Rathe zustehenden Abberufung, sondern erst

dann, wenn zu ihr auch von Seite des Bischofs, nach ge-

schehenem richterlichem Untersuch, die Entsetzung hinzu-
kommt ; dann erst kann, nach meiner Ueberzeugung, die Pfarr-
Pfründe Uffikon als erledigt ausgeschrieben und wiederbesetzt

werden. Was nebst Anderm in dieser meiner Ueberzeugung

mich bestärken muß, ist die feierliche Protestation, die un-
ser hochwürdigste Bischof gegen das Verfahren des Kl. Ra-
thes in dieser Angelegenheit eingereicht hat, und welche, wie

ich nicht zweifle, bereits zur Kenntniß des Großen Rathes
wird gelangt sein.

Da es die bischöfliche Behörde ist, die mich in die Pfar-
rei Uffikon eingesetzt und mir mit vollem Rechte den hl. Eid
abgenommen hat, dieselbe ohne bischöfliche Erlaubniß oder

Einwilligung nicht aufzugeben; so hielt ich dafür, meine

Pfarrei blos auf die Abberufung des Kl. Rathes hin ohne

Eides - Verletzung nicht verlassen zu können, und blieb, dem

Winke des Bischofs entgegenharrend, darin. Deßhalb ließ,

wie bekannt ist, der Kl. Rath mich unterm 18. Ienner l. I.
gefänglich nach Luzcrn führen, anfangs Tag und Nacht
durch Soldaten streng bewachen, durch einen Landjäger inS

Verhör bringen, meine Papiere im Pfarrhause zu Uffikon,
ohne Anzeige an das Dekanat oder an meine Verwandten,

unter Siegel legen, bei den Gerichten eine Polizeianklage ge-

gen mich anbringen; und bis diese Stunde werde ich noch

in Gefangenschaft gehalten, obgleich ich schon den 5. April
vom obersten AppellationSgcrichte bin freigesprochen worden.

Wie, Hochg. Herren, sollte ich nicht hoffen dürfen, daß Sie
ein solches Verfahren gegen mich mißbilligen werden, indem

es von Willkürlichkeit nicht kann freigesprochen werden.

Wo aber in irgend einem Staate ein willkürliches

Verfahren von Seite der Negierung auch nur gegen ein

einziges Individuum geduldet wird, da ist die Verletzung
der in jedem Staate anerkannten Menschenrechte möglich,
da ist die Sicherheit der Personen, die noch heiliger geach-

tet werden soll, als die Sicherheit des Eigenthums, offen-
bar der größten Gefahr preisgegeben.

Es könnte vielleicht die Frage aufgeworfen werden; da

das Pfrundeinkommen offenbar in das Gebiet des Weltli-
chen und somit des Staates falle, so könne ja der Staat
gegen einen Pfarrer die sogenannte Temporaliensperre ver-
hängen; das heißt, er könne ihm sein Pfrundeinkommen
entziehen, wobei eö dann für den Pfarrer unmöglich wäre,
fort zu bestehen.

Daß ein Pfarrer blos wegen einer solchen Tempora-
liensperre, ohne Entsetzung von Seite des Bischofs, auf-
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höre, Pfarrer zu sem, möchte wohl nur Derjenige behaupten,
welchem im katholischen Pfarramte nicht die Bevollmäch-
tigung und Verpflichtung zur Seelforge, sondern vielmehr
da6 Recht auf Beziehung des Pfrundeinkommens als das

Wesentliche erschiene. Setzen wir den Fall, es würde
eine Gemeinde eigenmächtig wider alleS Recht ihrem Pfar-
rer das Psrundeinkommen vorenthalten, ja ihn sogar aus
Ieiner Pchrre verstoßen; hörte er deswegen auf, ihr recht-
mäßiger Pfarrer zu sein?

Eine andere Frage wäre dann freilich, wie ein Pfar-
rer in einer solchen Lage sein Leben fristen und von dieser

^
eite fortbestehen könnte. Doch auch da möchte mitunter

Hülfe gefunden werden.
Meine Psarrkinder haben mir, mit unbedeutenden Aus-

nahmen, in meinen Leidenstagen eine Liebe und Anhäng-
lichkeit bewiesen, die nicht ich, die nur Gort ihnen zu ver-
gelten vermag; und dieses läßt mich hoffen, sie würden mich
als ihren Pfarrer auch dann nicht verstoßen, wenn es hieße:
„Nun denn, ihr mögt ihn als Seelsorger wieder haben;
„allein das Psrundeinkommen, welches bisher euer Pfar-
„rer bezogen, wird die Regierung künftighin für andere
„Zwecke verwenden, und das Pfarrhaus darf er nicht mehr
„beziehen; in euere Wohnungen aber mögt ihr ihn auf-
„nehmen und mit Almosen erhalten."

Uebrigens werden Sie, Hochgeachtete Herren! so wie
ich, der Ansicht sein, eine Staatsregierung könne einem
Pfarrer vielleicht wohl mit Gewalt, aber niemals nach dem
Rechte, fein Pfarreinkommen aus bloßer Willkühr entziehen.
Oder sollte es nicht in der Pflicht der Regierung liegen,
dafür zu sorgen, daß wie das Privatgut, so auch ,cdes an-
dere Gut in ihrem Staate zu dem Zwecke, für welchen es
rechtsgemäß ist bestimmt worden, auch treulich verwendet
werde, möge dann dieser Zweck die Erhaltung der Kirche
und ihrer Diener, die Unterstützung von Armen oder anderen
Personen sein?

Ferner nmg eingewendet werden: die weltliche Regie-
rung des Kantons Luzern habe schon in frühern Zeiten
Pfarrer von ihren Pfründen abberufen, folglich komme
,hr noch gegenwärtig hiefür das Recht zu.

Wenn ich, Hochgeachtete Herren, für die frühern Re-
gierungen unseres Kantons gewiß nicht weniger Ehrfurcht
habe, als Sie selbst; so werde ich doch gestehen dürfen,
daß ich sie gleichwohl nicht für unfehlbar halte, und nicht
läugnen möchte, es sei möglich, daß auch sie in dieser oder
jener Handlung das Rechte nicht getroffen haben.

Ueberhaupt laßt sich das Recht nicht jederzeit nach
dem bestimmen, was geschehen ist; und überdies sind solche

Vorfallenheiten, als bloße Fakten, nicht nur nicht als Begrün-
dung eines Rechts anzusehen, sondern gewähren oft nicht
einmal als begründete geschichtliche Darstellung eine richtige
Beurtheilung; indem die wichtigsten Umstände, die Verhält-

nisse damaliger Zeiten oft unrichtig angegeben, die eigentli-

chen Motive, die Mitwirkung geistlicher Jurisdiktion, die

Wirkung bürgerlicher Vergehen u. s. w., sei es aus Unkennt-

niß oder aus Absicht, nicht gehörig gewürdiget werden.

Zudem werden Sie, Hochg. Herren, mit mir fühlen,
daß sich nicht behaupten laßt, Alles, was ehemals ein tag-
sicher Rath in unserm Kantone, selbst in Kraft seiner Rechte,

gethan, geschehe nun ebenfalls vom gegenwärtigen Kl. Rathe

unsers Kantons mit gleichem Rechte.

Die Rechte des wirklichen Kl. Raths sind durch das

Gesetz bestimmt; aber wo findet sich darin dem Kl. Rathe das

Recht zu einer solchen Abberufung zugesprochen, wie er
sie an mich, als Pfarrer von Usfikon, hat ergehen lassen?

Ein ehemaliger täglicher Rath vereinigte in sich die voll-

ziehende und richterliche Gewalt. Dagegen spricht, wie be-

reits gezeigt wurde, die jetzt geltende Staatsverfassung

unsers Kantons ganz deutlich die Trennung der vollziehenden

und richterlichen Gewalt aus, und überträgt dem Kl. Rathe

nur die vollziehende Gewalt. Nach dem §. 4. derselben

Staasverfassung sind vor dem Gesetze alle Bürger gleich,

und nach ihrem §. 5 „darf Niemand seinem ordentlichen
Richter entzogen werden."

Hat nun aber der Kl. Rath in der an mich gerichte-

ten Abberufung nicht zugleich die Ausübung der richterli-
chen und vollziehenden Gewalt in Anspruch genommen?

Auf was für ein Staatsgesetz hat derselbe seinen rich-

terlichen Spruch begründet? Doch gewiß nicht auf ein

vorgebliches Gesetz, welches in alten Zeiten von der ari-
stokratischen Regierung soll geübt worden sein, das aber

bei der Umwandlung unserer Staatsverfassung in unsere

zahlreichen Gesetzbücher nicht aufgenommen wurde, welches

also allerdings ein „ungeschriebenes" müßte genannt werden,

aber durchaus keine Gültigkeit mehr haben könnte, weil

es mit der gegenwärtigen, für alle Bürger gültigen Staats-
Verfassung des Kantons Luzern im Widerspruche stünde?

Endlich dürfte noch vorgebracht werden: die bepfrün-
deten Geistlichen können von den weltlichen Behörden des

Kantons Luzern für nichts anderes gelten, als für Beamtete

oder Bedienstete des Staates, und seien also auch in Be-

zug auf Entsetzung, Entlassung u. d. gl. ganz auf dieselbe

Weise, wie diese, zu behandeln.

Allein ich bitte hier bedenken zu wollen, daß, wie srü-

her bemerkt worden, zufolge der Staatsverfassung die christ-

katholische Religion die „Religion des Staates und
des Kantons" Luzern, und folglich dieser Kanton ein

katholischer Staat ist. Mithin hat er an den in seinem

Gebiete bepfründeten katholischen Geistlichen nicht nur
ihren Charakter als Staatsbürger, sondern auch ihren
Charakter als vom Bischöfe eingesetzte Seelsorger zu beach-

ten, und es läßt sich kaum begreifen, wie derselbe noch im
vollen Sinne des Wortes ein katholischer Staat könnte
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genannt werden, wenn er von dem Grundsatze abweichen

sollte, daß, wie das Recht der Einsetzung in eine mit Seel-
sorge verbundene Pfründe, so auch daS Recht der Entse-
tzung von derselben, im oben angegebenen Sinne, nur dem

Bischöfe zustehe. Wer von diesem Grundsatze abgeht,
der spricht dadurch der Kirche die ihr von Christus verlie-
hene selbstständige und unabhängige Gewalt im Geistlichen

ab, und steht mit oder ohne Bewußtsein da als Nichtkatho-
lik. Oder wie konnte er die geistliche Gerichtsbarkeit des

Bischofs verläugnen, und doch noch wahrer Katholik sein?

Wie viele Eltern im Kanton Luzern würden wohl fer-
nerhin auf eigene Kosten ihre Söhne beiläufig eils Jahre
in die Schule schicken, und so auf den einstigen Antritt
des geistlichen Standes sich vorbereiten lassen, wenn für
die Zukunft dem Kleinen Rath die Gewalt eingeräumt wür-
de, jeden Geistlichen, so 'zu sagen nach Belieben, ohne

gesetzliche Bestimmung, ohne Einwillung des Bischofs von
seiner Pfründe zu entfernen?

Vielleicht sagt man: nach der Staatsverfassung des

Kantons Luzern, §. 10., werde ja auch keine politische

Stelle im Staate auf Lebenszeit ertheilt, und doch haben

diese Stellen immer noch Annahme gefunden. Allein,
Hochg. Herren, wird denn bei der Uebertragung von sol-

chen politischen Stellen in unserem republikanischen Staate
von Seite der Uebernehmer eine vieljährige vorläufige
Befähigung als nothwendig vorausgesetzt, wie von Seite
der Kandidaten des geistlichen Standes? Männer, die

bei uns von einem politischen Amte abtreten, setzen mei-
stens den Erwerbszweig fort, dem sie sich vor ihrer Be-
amtung, oder auch während derselben, widmeten. Dem kathol.
Geistlichen aber ist, theils durch bürgerliche, theils durch
kirchliche Verordnungen, nicht nur die Uebernahme von Staats-
ämtern, sondern auch der Betrieb der gewöhnlichen Er-
werbszweige untersagt, er mag denn bepfründet sein oder

nicht. Würden also die Geistlichen in unserm Kanton nicht
in eine an Sklaverei und Ehrlosigkeit grenzende, sie unter
alle andere Bürger erniedrigende Lage versetzt werden, wenn
eine Behörde dieselben in Zukunft nach bloßem Gutdünken

für immer aus ihrem einzigen Wirkungskreise heraus-

werfen könnte? Zst bei uns der Stand der Aerzte, der

Advokaten, der Handwerker, kurz, ist welcher andere Stand
in unsern Zeiten, die Sie selbst, Hochg. Herren, in Zhrer
Kundmachung an die Bürger des Kantons Luzern von letzt

verwichcnem s. März die „freien" nennen, einem solchen

Loose unterworfen?

Nachdem ich Ihnen nun, Hochg. Herren, meine Vor-
stellungen vorgelegt habe, wie ich glaubte, es thun zu müs-

sen, um den Vorwurf des Verraths an Staat und Kirche
von mir fern zu halten; stelle ich an Sie die ehrerbietige

Bitte, bewirken zu wollen, daß ich unverweilt aus dem

Verhafte entlassen und der Gemeinde Uffikon als ihr Pfar-
rer wieder zurückgegeben werden möge.

Sollte die kompetente geistliche Behörde nach förmlichem
richterlichem Untersuch der Thatsache, wegen der der Kl. Rath
des Kantons Luzern unterm 8. Zenner 1834 mich von der

Pfarrei Uffikon abberufen hat, gleichfalls meine Entsetzung

aussprechen; so dürfen Sie versichert sein, daß ich mich

mit aller schuldigen Ergebenheit dem Urtheile unterziehen
werde.

Schließlich bitte ich Sie, Hochgeachtete, Hochverehrteste

Herren, die Bezeugung meiner vollkommensten Hochachtung

zu genehmigen, womit ich ergcbenst geharre:

Ausdem Franziskaner-Kloster zu Luzern, den 13. April, 1834.

Anton Huli er,
Pfarrer.

Bemerkungen über die Anrede in der Ka-
pitelsversammlung von Niedermnmpf.

(Sieh No. 11 und 12 der Schw. Kirchenzeitung.)

Mit vieler Freude erweist Schreiber dessen Ehre Dem-
jenigen, dem Ehre gebührt; mit vielem Vergnügen aner-
kennt er das viele Gute, welches aus dieser Anrede durch-
blickt; es thut seinem Herzen unaussprechlich wohl, darin
einen Geist wahrnehmen zu können, der von jenem merk-
lich verschieden ist, welcher in jüngster Zeit in andern Ka-
pitelsversammlungen — in und außer der Schweiz — sich

kund gab; volle Achtung und Dank verdient der warme
Eifer, mit welchem der Redner die Rechte der Kirche und

ihr Eigenthum verficht. Dagegen aber wird ihn doch nicht
Jeder von unreifem Reforms-Geiste frei sprechen wollen.

Er wirft sich über kirchliche Einrichtungen hin, von
denen er sich, wenn selbe nach seinen Vorschlägen umge
gestaltet würden, ein goldenes Zeitalter verspricht, worin
er sich aber gewiß überrechnet, weil da der Nagel keines-

wegs auf den Kopf getroffen würde.

Manche seiner Vorschläge mögen wohl in der Theorie
glänzen, aber in der Praxis entweder unausführbar sein,
oder gar das Gegentheil erzwecken, und in jedem Falle sind
viele seiner Behauptungen, sonderbar sull IAt. e und ll,
wenigstens sehr gewagt.

Gewiß sehr gewagt ist der Satz: „Schulen bleiben
„ursprünglicher Beruf der Klöster." Einen ur-
sprünglichen Beruf kann man anderswo nirgends suchen,
als entweder in der Grundverfassung oder in der Urgeschichte
des Mönchsstandcs. Zieht man nun die ältesten und aus-
gebreitetsten Orden in Betracht, z. V. jenen des heiligen
Benedikt; so wird man weder in der Erundverfassung
noch in der Urgeschichte desselben etwas von Schulen oder
wisienschaftlichen Zwecken finden. Die ganze Regel Vene-
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bikts is? auf evangelische Selbstvervollkommnung berechnet;
sie ist aszetischen Zweckes, und die ersten Glieder dieses klö-
sterlichen Vereins waren größtentheils Laien, zur Handar-
beit bestimmt.

Freilich stund es so lange nicht an, bis diese Ursprung-
liehen Aszetcn und Handwerker ihren Wirkungskreis aus-
dehnten. Die damaligen Bedürfnisse der Religion und
Küche forderten sie auf, als apostolische und hiemit
mich als wipenschaftliche— Männer aufzutreten; waS aber
das Wesentliche ihres ursprünglichen Berufes nicht
meändeete, sondern mehr dem ursprünglichen einen
muen zufälligen beigesellte. Mögen auch die fetzigen

^ ^ ì'icht mehr in jenem vortheilhasten Lichte der Wis-
luisemfllichkeit ^nd des apostolischen EiferS, wie ihre Vor-
mà in frühern Jahrhunderten, erscheinen; so bleibt die
Behauptung immer gewagt: „Die Klöster haben sich
')rcn religiösen Zwecken entfremdet.''

Aber sieht eS in den Klöstern wirklich so traurig finster
MS, wie der geehrte KapitelSredner sie schildert? — Dem
^ocm eiber dessen sind die Klöster zwar so genau nicht be-
annt, aber bekannt insoweit, daß er in denselben Männer

neis welche in jedem Fache so gut bewandert sind, daß

ne.sic; sehen und hören zu lassen nicht scheuen würden, und
mtp sie selbst Professoren an Hochschulen an die Seite treten
mussten. Und zwar haben diese ihre Ausbildung von keiner
Hochschule hergeholt, fondern selbe durch eigene Talente,
durch eisernen Fleiß, durch die ihnen im Kloster selbst zu
Gebote stehenden Hilfsmittel, so wie durch Umgang und
Korrespondenz mit auswärtigen Gelehrten erworben. Zm-
mcrlpn muß auch jener Vorschlug, den der KapitelSrcdner

a
" "'acht, „ihre Mönche auf Universitäten

^ren zu lassen ms sehr gewagt angesehen werden.
,-e em Schreiber dessen sind mehrere Subjekte bekannt,nut eenen die Klöster den Versuch auf Universitäten mach-

ten, der aber sehr übel geriet!), indem sie nicht blos vom
MönchSstande, sondern sogar von der katholischen Kirche
apostasirten.

Der geehrte KapitelSredner schlägt den Klöstern die
Errichtung von Seminarien vor, sagt aber nicht, wem die
m-tung dieser Seminarien und die Erziehung der Semi-
»armen anvertraut werden sollte. Wenn er für sich selbe

mn. m
à àsiichen überlassen wollte; so würde die

anze liberale Welt dagegen aufstehen. Von Mönchen wäre
mcht zu erwarten, daß sie sich als Werkzeuge antikirchllcher
an antn ömischer Prinzipien je gebrauchen ließen, und so
mus,te so ein Seminar schon bei seinem Entstehen wieder
zerlallen. Man blicke auf die Kollegien zu Solothurn und
Freiburg; man höre auf daS Geschrei, welches die Liberalen
wider die Bischöse Belgiens erheben, die an Errichtung
ciner katholischen Universität arbeiten.

DaS gleiche Schicksal würde den Klöstern wiederfahrcn,
wenn sie auf öffentliche Schulen denken würden, wozu ih-
nen ohnehin die Kraft in den meisten Kantonen abgeschnitten

wird. Unter solchen Umständen bleibt ihnen wahrlich nichts
Anderes übrig, als in ihrer Umgebung so wohlthätig als

möglich zu wirken, die liebe Zugend, die man ihrer Obsorge

anvertraut, religiös und wissenschaftlich auszubilden, ihre

eigenen Leute zu eifrigen und einsichtsvollen Seelsorgern
für die von ihnen abhängigen Pfarreien zu erziehen.

ES würde dem Schreiber dessen nicht wohl anstehen,
waS letztern Punkt betrifft, eine Parallele zwischen Säkular-
und Regularpfarreien zu ziehen: einzig daS darf ohne An-
stoß bemerkt werden, daß über Klösterpfarrer von ihren

Pfarrangehörigen noch selten Klagen wegen ihrer Amtsfüh-

rung gehört wurden. Die Pfarrei Pfaffnau im Kanton

Luzern liefert hiefür wenigst keinen Gegenbeweis.

WaS hier über den Beruf und daS Wirken der männ-

lichen Klöster gesagt wurde, gilt, mit mehr oder weniger

Unterschied, auch von jenem der weiblichen.

Gott bewahre, daß dem Streben jener Frauen, die

sich mit Erziehung der Töchter befassen, jener Frauen, die

sich dem menschlichen Elende in den Spitälern zum Opfer
bringen, nicht aller Beifall und alle Hochachtung gezollt

werden sollte; aber der Zweck, die evangelische Vollkom-

menheit zu erreichen, welchem andere Frauen ausschließlich

anstreben, hört so lange nicht auf, ebenfalls ein edler Zweck

zusein, als eS geschrieben bleiben wird: „Martha, Martha,
du bist sorgfältig! Maria aber (die in beschau.

licher Betrachtung zu den Füßen Zesu weilte) hat den be-

sten Theil erwählt."
Und eS hieße die persönliche Freiheit mit Füßen treten,

Personen einen andern Beruf aufdringen zu wollen, als

den sie selbst gewählt, für welchen daS Kloster, in daS

sie traten, gestiftet ist, und für welchen sie auS ihrem ei-

genen Vermögen auch ein Bedeutendes hergaben; besonders

einen Beruf, der Beides, sowohl besondere Anlagen als

besondere Neigung, heischet.

Was würde der geehrte KapitelSrcdner dazu sagen,

wenn man ihn oder einige seiner wohlehrw. AmtSbrüder

zu Missionen in Nordamerika, in Afrika oder Asien ver-

pflichten wollte? Und doch wäre der Abstand deS Berufes

zwischen jedem Seelsorger und einem Missionär nicht greller,
als er zwischen Klosterfrauen, wie sie sein wollten und sind,

und zwischen Klosterfrauen, wie sie nun werden sollten, sich

zeigt. Die Bemerkungen über diesen Gegenstand soll der Satz

schließen, den der KapitelSredner ganz richtig aufstellt:

„Klostergut ist nicht Staats-, sondern Kirchcngut." Fol-
gerecht muß diesem Satze ein zweiter beigesetzt werden:

Wenn also auch Umwandlungen in den Klöstern nothwendig

sein sollten, so stehen diese Umwandlungen einzig der Kirche,

als der wahren Gutsbesitzerin, zu.
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Verhehlen kann man es daher nicht, daß aus dem

Munde des Kapitelsredners lieber der Wunsch, statt so

manches Andere, möchte geflossen sein: die kirchlichen
Obern sollten darüber in ernste Betrachtungen treten, ob

und wie gerechten Forderungen der Zeit durch die Klöster,
ohne sie dem Wesentlichen ihres ursprünglichen Berufes zu

entfremden, entgegen gekommen werden könne und solle.

Esistja sonstdes ewigenBekritelns derKlöster, des gräßli-
chen Schimpfens über sie, der ungesetzlichen Behandlungen

gegen sie genug; und es fügt sich nicht wohl, daß auch von
Männern gleichen Standes diese Saite auch nur leise angeregt
werde. Geistliche mit und ohne Kappuzze sind doch „aai-o et

lràr iioster" ; und amEnde: „in «allein llamnatione sninus."

Sage man nicht, man beabsichtige durch derlei Vor-
schlage nur das Gute, nur das sichere Fortbestehen der

Klöster! Der Radikalismus benutzt nur die linke Seite,
die ihm dargestellt wird, ohne die rechte ergreifen zu wol-

len; er besteht aus Köpfen, die, nach dem Ausdrucke des

Herrn de Bonald, wie ein Sieb sind, wo nur der Unrath
zurück bleibt. Er will die Klöster weder unter dieser noch

jener Form, weder in diesem noch jenem Kleide, weder in
diesem noch jenem Wirkungskreise; er will sie gar nicht:
aber ihr Vermögen will er, und einige Stützen der positi-
pen christlichen römisch-katholischen Religion weniger will er.

(Schluß folgt.)

Das vier und dreißigste Neufahrsblatt der zür-
cherischen Hülfsgesellschaft für 1834.

(Fortsetzung.)
Das Ne ujahrsblatt beschreibt die Einführung

und das Wirken der „barmherzigen Schwestern" in der

Schweiz, wie folgt:
„Diese barmherzigen Schwestern haben mit den Nonnen

„das gemein, daß sie zu einem besondern Zwecke in Gesell-
„schast und unter einer Oberin nach bestimmten (von der

„katholischen Kirche genehmigten) Statuten leben, und sich

„vermittelst eines alljährlich zu erneuernden Gelübdes *) —

Hier irren sich die Verfasser wahrscheinlich unschuldig. Von
Seite des Staates ist ihnen zwar in Frankreich nur auf
fünf Fahre gültige Gelübde abzulegen zugegeben, nach deren
Vcrfluß ihnen von dieser Seite wieder völlige Freiheit zusteht.
Der Kirche aber verbinden sie sich auf Lebenszeit durch die
einfachen Gelübde des Gehorsams, der Armuth, Keuschheit
und Krankenpflege: und man hat noch kein Beispiel, daß je
eine wirklich Eingetretene dem abgelegten Gelübde untreu
geworden und wieder ausgetreten wäre. So sehr beweist es

sich, sagt Görres, wie überflüssig diese übertriebene Sorg-
fält des Staates in dieser Hinsicht für derlei Freiheit ist.
Den Unterschied zwischen einfachen und feierlichen Ge-
lübden auseinander zu setzen, ist hier nicht der Ort; wir be-
merken nur, daß in der katholischen Kirche die einfachen
nur «in ehehinderndes, die feierlichen aber ein ehe-
trennendes Ehehinderniß sind.

„anheischig gemacht haben zum Gehorsame, zur wirkli.
„chen Armuth, zur Keuschheit und zur Kranken-
„pflege, als ihrem besondern Berufe, dem sie sich mit
„einer so strengen Gewissenhaftigkeit, einer so zarten Um-

„ficht, einer so unüberwindlichen Ausdauer hingeben, wie

„nur die Liebe vermag, die ihren Grund und ihre
„Wurzel in der Religion hat. Doch davon werdet

„Ihr Euch selbst überzeugen, liebe Söhne und Töchter!

„wenn wir Euch das Leben und Wirken dieser frommen
„menschenfreundlichen Schwestern, dieser würdigen Nachfvl-

„gerinnen der heil. Verena, wie wir sie nennen möchten,

„die aus Frankreich auch zu uns in die Schweiz herüber

„gewandert sind, in den Spitälern einiger Schweizerstädte

„noch näher beschreibest. Wie hätte es anders sein können, ^

„als daß der Ruf von diesen Dienerinnen und Pflegerinnen

„der Kranken und ihrem segenvollen Wirken in den Spi-
«tälern Frankreichs nicht auch in die nachbarliche Schweiz, be-

„sonders in die angrenzenden Kantone, gedrungen wäre, und

„den Wunsch in ihnen erweckt hätte, diesen Segen auch

„ihren öffentlichen Krankenanstalten wo möglich zuzuwenden!

„So geschah es denn, daß die Stadt Freiburg schon im

„Jahre 1781 für ihren großen Spital niedrere solcher

„Spitalschwestern von Besangon*) her berief, um ihnen

„die Pflege der Kranken anzuvertrauen. Ein Gleiches that
„auch bald nachher die Stadt Solothurn für ihren Bür-
„gerfpital, indem sie im Jahre 1785 fünf tugendhafte Mäd-

„chen, wovon zwei aus Solothurn selbst, zwei von Ölten

„waren, nach Pruntrut sandte, um sich im dortigen Spitale,

„wo sich eine solche Schwester-Genossenschaft befand und

„noch befindet, für jenen heiligen Beruf christlicher Liebe

„zu bilden, zu welchem sie sich freudig erboten hatten. Nach

„vollendetem dreijährigem Noviziat ward ihnen nun im

„Jahre 1788 die Krankenpflege in dem inzwischen zum Theil

„neuerbauten Solothurner-Spital von der Regierung förm-

„lich übergeben, und von jener Zeit an erfreuen sich beide

„Städte der wohlthätigen Wirksamkeit dieser geistlichen

„Schwestern bis auf diese Stunde. Nachdem der von Herrn

„Pourtalez, dem ältern, 1808 gestiftete Spital in Neuen-

„bürg im Jahre 1811 völlig eingerichtet war, sorgte die

„protestantische Spitalverwaltung ebenfalls für Herbei-

„Ziehung einiger Hospital-Schwestern aus der Kommunität

„von Besang on, durch welche sie den dortigen Spital aufs
„vortrefflichste besorgt fanden. Im Jahre 1830 folgte dann

„Luzern diesem Beispiele, und gewann auch für seinen

„Bürgerspital jene menschenfreundlichen Pflegerinnen vom

*) Schon im Jahre tes? berief der damalige Erzbischof von Be-
sanpon, Herr von G ram ont, in den dortigen neu erbauten

Spital zum heil. Jakob drei Schwestern von Bonne in Bur-
gund, und gründete hier eine Filial-Kongregativn unter der

Leitung jener allbekannten Schwester Marthe, als erster

Vorsteherin.
(Hiezu eine Beilage.)
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«gleichen Orte her. Die Zahl der Schwestern im großen
...Spital zu Freiburg war ursprünglich fünf, ist aber gegen-
»wärtig, bei dem großen Umfange der Besorgung, bis auf
«vierzehn gestiegen; auch in Solothurn ist sie seit 18V0 auf
«acht erhöht; im Spitale Pourtalez sind fünf, und eben
«so viele im Spitale zu Luzern; doch ist an letzterm Orte
«ihre Zahl vor ein paar Monaten noch mit einer sechsten
«vermehrt worden. Sie bleiben dabei in stetem Verbände
«mit ihrer geistlichen Genossenschaft in Besanoon, wohin
«sie nach sechs Zahren zurückzukehren verpflichtet sind, je-
" ^ ^ Freiheit haben, es auch früher zu thun. Es
«geschieht auch, daß sie zum zweiten Mal in denselben Spi-
«tal geordnet werden, was ganz von ihrer Obervorstcherin
«abhängt, der sie den unbedingtesten Gehorsam zu leisten
«haben. Sie dienen überall ohne die geringste Besoldung.
«Von der Anstalt, welche an das OrdenShaus in Besançon
«nur eine kleine Entschädigung für die Reisekosten der Schwe-
"stern und ihre jährliche Visitation entrichtet, erhalten sie

«nur Zimmer, Betten und die vorgeschriebene Kost. Sie
«können aber auch ihre Bedürfnisse selbst bestreiken, da
„einer Schwester bei ihrer Aufnahme in die Gesellschaft
«â Franken jährlicher Einkünfte von den Ihrigen zuge-
«sichnt werden müssen, und jegliche später im Besitze ihres
«ganzen Vermögens bleibt. Ihre Kleidung ist entweder
«ein grauer oder ein heiterblaucr langer Rock von leichtem

"^ênzeuge, rückwärts überlegt und mit einem schwarzen
«vmnde eingefaßt; Schleier, so wie die Stirn- und Hals-
«dedeckung - alles ganz nach Nonnentracht — von feiner
«wemer Leinwand, eben so die Schürze, außer bei der
«vkoeit, wo sie von blauer Farbe ist. Um den Nacken
«hangt an einer runden, schwarz seidenen Schnur auf die
«Brust herab ein silbernes Kreuz, welches auf der einen
«Seite das Herz Jesu zeigt, mit der Devise: urzet nos
«à-uuias (Au'isti (die Liebe Christi dringt uns), und auf
«der andern das Herz Mariä mit den Worten: Dooo mà
«wa (Siehe deine Mutter!) und der Aufschrift: Des Kilos
„sie notre Dame de 7 Douleurs do Les-angon. — Die
«B.sorgung des Spitals ist unter sie folgendermaßen ver-
«theilt: Die Vorsteherin unter ihnen, More oder Supérieure
«genannt, lettes die ganze innere Oekonomie der Anstalt,
«und legt der Spitalverwaltung monatlich oder auch vier-
«tehährlich Rechnung über ihre Ausgaben ab; von den
«Schwestern hat eine oder zwei die Küche, den Keller, die
«Wchchc und die Magazine unter ihrer Aufsicht; eine an-
«dere besorgt die Apotheke, macht jedesmal mit dem Arzte
«den Umgang bei allen Kranken, rezeptirt und bereitet her-
«nach die Medikamente; eine dritte, und vierte beschäftigt
«sich unmittelbar und ausschließlich mit der Wartung der
«Kranken. Diese beiden wohnen allen chirurgischen Opera-

«tionen hülfeleistend bei, wo es der Anstand ihres Geschlech-

„tes erlaubt, reichen überall die Speisen und Arzneimittel
«dar, reinigen die Wunden der äußerlich Kranken; und

„auch die eckelhastesten Geschäfte schrecken sie nicht zurück,
«indem sie sogar die Befreiung der Kranken von Schmutz
«und Ungeziefer, womit diese nicht selten behaftet in den

„Spital gebracht werden, übernehmen, ohne es den ange-
„stellten niedern Dienstboten zu überlassen. Sie widmen

„endlich ihre Hülfe und Pflege allen Kranken ohne Unter-
„schied des religiösen Glaubensbekenntnisses mit gleicher

„Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, wie denn auch die Ossi-

„ziere und die Soldaten eines unserer Bataillone, welches

«diesen Sommer einige Wochen in Luzern lag, die in dor-
«tigem Spital verpflegt wurden, mit dankbarer Anerken-

«nung dessen diese Anstalt verlassen haben."

„Wer immer diese frommen Schwestern in ihrer edeln

«Thätigkeit beobachtet, wie sie mit stiller Heiterkeit unter
„den Kranken herumwandeln, mit welch' nie erkaltendem

„Eifer, mit welch' unerschöpflicher Liebe, unermüdlicher

„Geduld und Sorgsamkeit sie diesen die kleinsten, die be-

„schwerlichsten, die widerlichsten Dienste verrichten; mit
„welch einer sich immer gleich bleibenden UnVerdrossenheit
«sie täglich von 5 Uhr Morgens bis tief in die Nacht, ja
„nicht selten die ganze Nacht hindurch, den Hilfe Bedür-
«senden beistehen, ohne einen Augenblick für sich zur Erho-
„lung zu haben, als etwa eine Stunde nach dem Essen;

„mit welch' freudiger und eingetheilter Hingebung sie ihrem
«Berufe — einem solchen Berufe! leben, wie könnte der

«anders als mit stiller Bewunderung und Verehrung erfüllt
„werden für diese Zierden ihres Geschlechtes, für diese Hel-
„binnen christlicher Frömmigkeit und Menschenliebe, welche

«Alles, was sie besitzen —Zugend, Schönheit, Glanz des

„Reichthums und edler Geburt, das ganze äußere Glück

„des Lebens, der leidenden, der gebrechlichen Armuth zum
«Opfer bringen; die keinen andern Ruhm kennen, als Gott

„in den Kranken zu dienen, und keinen andern Lohn suchen,

„als die Krone des Himmels, dessen Frieden sie hier schon

„im Herzen tragen? — Sie sind es auch, welche die Ho-
„spitäler überall, wo sie die Besorgung derselben übernom-

„men haben, zu einer freundlichen Stätte des Segens und

«der Erquickung umbilden und erheben, welche der Kranke

„mit Freuden, ja mit Sehnsucht bezicht, und von welcher

„der Genesene mit dankbarster Erinnerung scheidet. Dar-
„über ist bei den betreffenden Spitalverwaltungen nur Eine

„Stimme. „Wir sehen" — so drückt sich z. B. ein Bericht-
„erstatter auS Luzern aus — «wir sehen täglich Wunder.

„Das Haus, das zur Zeit ein Gräucl und Anstoß war für
„Manchen, wegen der vernachläßigten Einrichtung, ist heule

„nicht blos ein Haus der Liebe geworden, sondern auch
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»ein Gegenstand den allgemeinen Aufmerksamkeit und Er-
»bauung für Fremde, wie für Einheimische, wegen der
»wohlthätigen Umgestaltungen der letzten drei Jahre und

»des scgensvollen Wirkens dieser edeln Schwestern!""

(Fortsetzung folgt.)

Urtheil über die Bisthums-Kvnfercnz in Baden.

Der Neligivnsfreund (INmü üe la HeliKlon), welcher
wöchentlich dreimal in Paris herauskömmt, enthält in sei-

ncr Nummer 2242 vom 5. April nachstehende Bemerkun-

gen über die Badener-Konfercnz, welche, wie daraus erhellt,
auch im Ausland Auffehen zu machen beginnt: „In dem

schweizerischen Journal l/IIelvetie vom 18. Febr. dieses

Jahrs sind zwei Aktenstücke erschienen, welche die Vorschläge
der Konferenz in Baden über die geistlichen Angelegenhei-
ten enthalten., Diese Vorschläge sind von höchst beunruhigen-
der Art; sie sind die Anzeige eines Schisma's, welches

man in der Schweiz einführen möchte. Der Geist der Un-

ruhe, welcher die Köpfein Deutschland bearbeitet, die Wuth
der Reformen, welche man in diesen Gegenden betreibt,
haben vermuthlich auch einige feurige Männer in einem

Lande verführt, wo die Vorliebe zu solchen Neuerungen
seit drei Jahrhunderten stiller geworden zu sein schien.

Wir wollen hier zwei Aktenstücke liefern, welche die IIei-
volle bekannt gemacht hat; es ist an der Zeit, vor den Ge-

fahren zu warnen, welche die Kirche von dieser Seite her
bedrohen." Nun folgen die beiden in der Kirchenzeitung
mitgetheilten und schon mehrmal besprochenen Entwürfe
der Konferenz, worüber erwähntes Blatt noch Folgendes
bemerkt: »Dies Heifitchiesen Konstitutionsplan würdig been-

digen. Also wird die Zivilgewalt die Professoren auch für
die Seminarien wählen und zwar unbedingt, die Kantone
werden einen Eid verlangen, wenn sie es für gut finden
werden, die Geistlichkeit zu quälen, und ein Geistlicher,
der ihn verweigern wird, soll aus der ganzen Schweiz
verbannt werden. Der letzte Artikel ist eine ziemlich deut-

liehe Drohung. Es ist merkwürdig, das in diesem ganzen

Prosekt, welches die schönsten Resultate verhieß, das da-

von sprach, das Wohlergehen der Kirche, die Beobachtung
der Kanones zu befördern, die Rechte der Bischöfe zu ver-
thcidigen, stets die Rede ist von Strafbestimmungen, von
Zwangsmaßregeln, von fernern noch zu ergreifenden.Maß-
regeln, welche man nicht näher bestimmt, welche daher fe-
der -Willkür die Bahn eröffnen. Es ist klar, das dieser

Geist, welcher ein solches Prosekt zu Tage befördert hat,
ein dem Klerus feindseliger Geist ist. Diese Uebereinkunft
erinnert in mehrern Punkten an die Zivil-Konstitution
des Klerus, welche wir in Frankreich vor ungefähr 40 Iah-
ren sahen, .mit welcher man es bei uns dahin gebracht

hatte, überall die Verwirrung, die Zwietracht, das Schisma
einzuführen. Bitten wir Gott, das er die Schweiz vor
diesen traurigen Resultaten bewahre, welche unausweichlich
daraus entstehen würden." —

»Geschickte Papst Jmwcenz III. und seiner Zeit-
genossen. Von Friedrich Hurter. Hamburg/
bei Friedrich Perthes 1834/
Herr Friedrich Hurter, Triumvir zu Schafhaufen, über-

giebt dem Publikum gegenwärtig ein Werk, das die von
so vielen flachen ZeitgeistS-Produkten entweihte Literatur
unserer Tage wieder auf eine angenehme Weise aussöhnt.
Es ist dieses ein Werk von einer vielsährigen unverdroffe-
nen Arbeit und einer ausgebreiteten Erudition. Herr Hur-
ter wußte sich auf sene Höhe zu erschwingen, auf welcher
man stehen muß, um solche Männer, wie Gregor VII.
und besonders Jnnocenz III. waren, beurtheilen zu kön-
nen. Wir wünschten, gewisse Leute möchten sich aus die-
sem Werke näher über das Mittelalter und die damaligen
Päpste belehren, worüber sie so Vieles zu sagen wissen,
ohne die damalige Lage zu kennen, die Hr. Hurter so un-
befangen und mit so vielem Scharffinne zeichnet.

Besonders läuft die große Idee das ganze Werk hin-
durch, die dem Papste Jnnocenz lebendig vorschwebte, von
einer Familie aller Menschen, unter demKönige Jesus Chri-
stus, geleitet auf dieser Erde von zwei Mächten, der päpst-
lichen und kaiserlichen, wovon die letztere das Zeitliche bc-

sorgt, während die erstere das Geistliche verwaltet und, zu-
gleich belehrend und vermittlend auf die zeitliche Macht
einwirkend, als friedfertiger oberster Priester (Màlli-
-eäell) ihr das Gesetz Gottes vorhält, damit sie nicht in
Despotie ausarte. Hingegen wird auch die geistliche lei-
tende Macht von der weltlichen unterstützt, damit die Völ-
kcr, durch das göttliche Gesetz bezähmt, zur christlichen Frei-
heit erzogen, das Reich Jesu Christi auf Erde darstellen.
In dieser Idee wirkend und die Barbarei abwehrend, stellt
der gelehrte Verfasser den Papst Jnnocenz in seinem wah-
ren Lichte dar, als einen Mann von einem unerschütterli-
chen und zugleich einsichtsvollen Charakter für Recht und
Gerechtigkeit, wie er ihn auS dessen eigenen Schriften und
Handlungen gefunden hat.

Da seit 300 Jahren die ganze Geschichte, und Vorzug-
lich jene des Mittelaltcrs, so sehr verunstaltet wurde; ist gc-
genwärtiges Werk um so wichtiger, indem Hr. Hurter
seine Geschichte aufwahre Urkunden baut, und dieselbe vorur-
theilsfrei, ohne vorgefaßte Mcümng so hinlegt, wie sie war.

Fra»; Geiger.

Pfarrer Anton Huber an den Gr. Rath des
Kantons Luzern.

Till.
Der Kl. Rath des Kantons Luzern hat in seinem — durch

öffentliche Verlesung und durch den Druck bekannt gewor-
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denen —Berichte an den Gr. Rath über meine Abberufung
von der Pfarrei Uffikon (Seite 15—19) verschiedene, meine

frühere pfärrliche Amtöverwaltung betreffende Angaben
als „aktenmäßig verbürgte Thatfachen" angeführt,
über die ich, der Beklagte, niemals bin einvernommen wor-
den, um dadurch glauben zu machen: daß ich „weder
„meine Pflichten als Seelsorger noch meine
„Verhältnisse zum Staate kenne," daß ich „zur
Seelsorge gewiß untauglich", ein keineswegs „ta-
d el loser und unbescholtener Geistlicher" fei, daß
äff o sà Einschreiten gegen mich nicht als „zu strenge"
dürfe angeschen werden. Obgleich ich gegen derlei Zulagen,
über die mir keine Verantwortung möglich geworden, bereits
m meiner ersten VorstellungSschrift vom 13. April meineRechte
verwahret habe, und obgleich zu erwarten steht, der h. Gr.
Rath werde über diese Angaben schon darum nicht cintre-
ten weil sie nach dem eigenen Geständnisse deS Kl. RatheS
das dermal in Untersuchung liegende Absetzungsdekret vom

Jenner „nicht begründen" sollen, und also eine ab-
gesonderte Behandlung fordern; — so finde ich mich doch

Zur Wahrung meiner tief gekränkten Ehre genöthigt, die

angeführten, meine frühere Amtsführung verdächtigenden
Zulagen theils als entstellt, theils als ganz un-
wahr :etzt schon vor Ihnen, Hochgeachtete, Hochgeehrteste
Herren, hiemit feierlich zu erklären, wobei ich mir überdieß
noch vorbehalten muß, für dieselben, falls ihnen die geringste
Folge wollte gegeben werden, vor dem gehörigen Richter
den gesetzlichen Beweis zu fordern, sobald ich nicht mehr
durch Gefangenschaft an der Ausübung meiner bürgerlichen
Rechte werde gehindert sein.

Um Zhre Geduld nicht länger in Anspruch zu nehmen,
erlaube ich mir über den Bericht des Kl. RatheS die ein-
AM Bemerkung: daß ich mich niemals geweigert habe und
auch jetzt nicht weigere, über mein Thun und Lassen vor
dem kompetenten, in unserm Kantone anerkannten geistlichen
oder weltlichen Richter nach dem Gesetze urtheilen zulassen;
daß ich aber den Kl. Rath nicht als meinen Richter, sei-
neu Willen nicht als Gesetz anerkennen kann, weil nach
meiner Ueberzeugung der Geistliche als Staatsbürger kei-
ner andern Behörde und Oberaufsicht unterworfen ist, als
jeder andere Staatsbürger ebenfalls.

WaS endlich die vom Kl. Rathe aufgestellte Unterfchei-
dung zwischen „Abberufung wegen Mangel an Einsicht" und
zwischen „Absetzung wegen Mangel an gutem Willen" anbe-
tr.fft, so ist gewiß einleuchtend, daß durch Annahme der-
je wn die in der Verfassung ausgesprochene Trennung der
Gewalten recht eigentlich eludirt, und die katholische Geist-
uchkeit des KantonS der administrativenBehörde vollkommen
preisgegeben würde.

Mit der Bitte, die Versicherung meiner schuldigsten
Hochachtung zu genehmigen, habe ich die Ehre, ergebenst
zu geHarren:

AuS dem Franziskaner Kloster, den 17. April 1834.

Anton H über, Pfarrer.

Urtheil.
DaS AppellationSgericht deS KantonS Luzcrn

in Sachen der Staatsanwaltschaft Herrn Anton

Hu der gewesenen Pfarrer in Uffikon, beidfeitig Appel-
lanten; über die Rechtsfrage: Hat Herr Anton Huber
deS eingeklagten PolizeivergehenS sich schuldig gemacht

oder nicht, und bejahenden Falls, wie ist er zu bestrafen?

Nachdem sich aus den Akten und Vorträgen ergeben:

1. Mittels Erkenntniß vom 8. Jenner laufenden Jahrs wurde Pfar-
rer Anton Huber wegen unbefugter Verlesung eines angeblichen
päpstlichen Vreve aus einem Zeitungsblatte von dem Kl. Rath
von seiner Pfründe abberufen, und die Kommission in kirchlichen
und geistlichen Angelegenheiten angewiesen, im Einverständniß
mit dem bischöflichen Kommissariate für die einstweilige Besor-

gung der Pfarrpfründe von Uffikon Vorsorge zu tragen.
2. Diese Erkanntniß ließ der Kl. Nath dem Pfarrer Hubcr durch

den bischöflichen Kommissarius eröffnen, und später wurde fie ihm
annvch durch die Kanzlei schriftlich zugesertigt.

Z. Aus einer von der Staatsanwaltschaft zu den Akten gebrachten

Erklärung des bischöflichen Kommissarius ergiebt sich, daß Letzte-

rer den 8. Jenner sich des von dem Kl. Rathe erhaltenen Auf-
trags entledigte, dem Pfarrer Huber die ergangene Schlußnahme
anzeigte, dabei ihm aber bedeutete, er könne ihm die Ausübung
der pfarrlichen Verrichtungen nicht abnehmen, bis auch der

hochwürdige Bischof in der Sache gesprochen. Er sei noch so

lange Pfarrer, bis auch der Bischof den AuSsprnch
der hohen Regierung bestätige. Nebenbei gab der Herr
Kommissarius dem Pfarrer Huber den Nath, aus Liebe zum
Frieden einem Pater Kapuziner die Ausübung der pfarrlichen
Funktionen zu übertragen. Als Letzterer hinsichtlich des Prcdi-
gens sich hiemit einverstanden zeigte, aber hinsichtlich der Aus-
spcndung der hl. Sakramente Einwendungen machte, cntgegnete
ihm der Kommissarius: Er habe nichts dagegen, er könne ihm
seine Jurisdiktion nicht wegnehmen.

ä. Pfarrer Hnber begab sich nach Uffikon zurück. Bald erhielt der

Kl- Rath Nachricht, derselbe übe wieder alle pfarrlichen Verrich-
tungen ans, und fand sich dadurch bewogen, zu beschließen, dem

Pfarrer Hubcr durch den bischöflichen Kommissarius den Befehl
zugehen zu lassen, daß er sich der Schlnßnahme vom 8. Jänner
unterziehen und sofort alle pfarrlichen Verrichtungen einstellen
soll.

s. AuS der obgedachteu durch die Staatsanwaltschaft beigebrachten
Erklärung des bischöflichen Kommissarius ergiebt sich aber, daß
derselbe diesen Befehl dem Pfarrer Huber niemals zukommen ließ.

e. Den 18. Jenncr beschloß der Kl. Rath mittels executive« Maß-
regeln den Pfarrer Huber von der Pfarrei Uffikon zu entfernen.
Derselbe wurde am gleichen Tage von da abgeführt, und nun-
mehr von dem bischöflichen Kommissarius ein Pfarrverweser nach
Uffikon geordnet.

7. In Folge alles Vorgegangenen wurde gegen Pfarrer Huber Klage
wegen Widersetzlichkeit und Auflehnung gegen obrigkeitliche An-
ordnungen vor Gericht gestellt.

8. Der Beklagte brachte zu seiner Rechtfertigung vor:
s. Daß die Staatsgewalt nicht kompetent gewesen sei, ihn von

der Pfarrpfründe von Uffikon abzuberufen, sondern dieses ein-
Zig der Kirchengewalt zugestanden wäre.

1>. Daß wenn der Staatsgewalt die Bcfugniß der Abberufung
zustehen sollte, eine solche Abberufung nur durch richterliches
Urtheil und nicht durch Schlußnahme des Kl. RatüS hätte er-
folgen können.

c. Daß abgesehen von allem diesem der bischöfliche Kommissarius
ihm erlaubt habe, die pfärrlichen Verrichtungen fortzusetzen,
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und kein Pfarrverweser nach Anleitung des RegierungSbe-
schlusses vom 8. Jenner nach Uffikon geschickt worden sei.

S. Das Bezirksgericht von Altishofen erklärte unterm 10. März
letztabgewichen den Beklagten eines Vergehens schuldig, und ver-
urtheilte ihn zu einer Strafe von 4 Franken, sowie zu Bezahlung
der Prozeßkosten,

hat
i) In Betrachtung.- daß es Thatsache ist, daß der Schlußnahme

des Kleinen Raths vom 8. Jenner ab Seite des Pfarrers Anton Hu-
der nicht nachgelebt wurde; 2) In Betrachtung: daß betreffend den
ersten Nechtfertigungsgrund des Beklagten, nämlich die Nichtkompe-
enz der Staatsgewalt überhaupt, — allerdings die Befähigung zur

Ausübung kirchlicher Funktionen von der Kirchengewalt ausgeht, der
Staatsgewalt inzwischen immerhin darauf, in wie fern ein bestimm-
tes Subjekt an einem bestimmten Orte jene Funktionen wirklich aus-
üben könne, eine Einwirkung zustehen muß; und daß die konsequente

Verfolgung des Satzes, es kbnne ein Geistlicher durch die Staars-
gewalt unter keinen Umständen von seiner Pfründe entfernt werden,
nothwendig dahin führen müßte, die geistlichen Personen der Staats-
gewalt ganz zu entrücken, während doch alle im Gebiete des Staats
befindlichen Personen und Sachen, ohne Ausnahme, der StaatSge-
walt unterworfen find; 3) In Betrachtung: daß, was den zweiten
Nechtfertigungsgrund anbelangt, nämlich die Inkompetenz des Kl.
Raths insbesondere, der Beklagte, wenn er glaubte, seine Entfer-
nung von der Pfarrpfründe in Uffikon habe nur durch richterliches
Urtheil erfolgen kdnneu, er bei der richterlichen Gewalt, oder all-
fällig auch bei dem Gr. Rathe Schutz und Hülfe hätte suchen, inzwi-
scheu aber die Anordnung des Kleinen Raths, der ihn zur Zeit mit
der Pfründe belehntes?), respcktiren sollen;»)In Betrachtung: daß,
angehend den dritten Nechtfertigungsgrund, nämlich die Erlaubniß
des bischbflichen Kommissarius, im Hinblick auf den inoà z,c-o<w-
clencli nach beschlossener Abberufung, nicht verneint werden kann,
daß das Organ, welches der Kleine Rath zur Vollstreckung seines

Willens auserkohr, sich, wie aus dem oben angeführten Faktum
Zif. Z erhellt, auf eine sehr zweideutige Weife seinen Austrag er-
füllte, und daß, wenn derjenige, der im Namen der Regierung selbst

dem Pfarrer Huber die Schlußnahme derselben eröffnete, ihn zur
Fortsetzung seiner pfärrlichen Verrichtungen veranlaßte, solches zu
Gunsten des Beklagten spricht; S) In Betrachtung: daß wenn auch
später Pfarrer Huber die Schlußnahme des Kleinen Raths in Schrift
ausgefertigt erhielt, er nach demjenigen, was das bestellte Organ
der Negierung ihm gesagt hatte, durch die Schlußnahme selbst nicht
wohl zu einem andern Benehmen bestimmt werden konnte; 6) In
Betrachtung: daß der Kleine Rath, als er Kenntniß erhielt, es setze

der Pfarrer Huber seine Verrichtungen fort, ganz sachgemäße be-
schloß, demselben den Befehl zukommen zu lassen, seine pfärrlichen
Verrichtungen in Folge der ergangenen Abberufung sogleich cinzu-
stellen, welcher bestimmte Befehl um so angemessener war, da die

Erkanntniß vom 8. Fenner nur einfach die Abberufung ohne nähere
Bestimmung aussprach; 7) In der Betrachtung: daß aber, als der Kl.
Rath statt diesen Befehl durch einen seiner Beamten dem Pfarrer
Hubcr zustellen zu lassen, den Auftrag dem bischöstichen Kvmmissa-
riuS ertheilte: dieser, wie aktmäßig ausgcmittelt vorliegt, denselben

nicht erfüllte, und sonach jener bestimmte Befehl nie an Pfarrer Hu-
ber gelangte; 8) I» Betrachtung: daß belangend den Kostenpunkt,
der Beklagte durch die Art und Weise seiner Vertheidigung einen

großen Theil derselben veranlaßte, indem er statt auf den wahren
und richtigen Vertheidigungsgrund sich zu beschränken, neben diesem

und zwar vorzugsweise, auf andere unstichhaltende Gründe steh stützte,
deßwegen eine Vorfrage entscheiden ließ, eine Vertagung bewirkte,
und überhaupt den Proceß dadurch weitschichtiger machte, als er sei-

ner Natur gemäß gewesen wäre, - demnach in Umfassung alles
dessen

zu R e ch t e r k e n n t u n d gesprochen:
I. ES habe sich der Beklagte des eingeklagten Vergehens nicht

schuldig gemacht, und sei also derselben dießfalls mit einer Strafe
nicht zu belegen.

II. Betreffend die Kosten, so habe der Beklagte die unter m 12.

Hornung 183» bei damaligem Vorstand vor Gericht erloffcnen
Kosten sämmtlich zu bezahlen. Die seitherigen Judizialien fallen
dem Staate zur Last; übrige Kosten sind aufgehoben.

III. Gegenwärtiges Urtheil ist der Staatsanwaltschaft und ein
Altpfarrer Anton Huber auf gewohnte Weise mitzutheilen.

Also geschehen Luzern den s. April 183».
Der Präsident.

Kasimir Pfyffer O. I. II.
Namens des AppellationsgerichtS:

Der Gerichtsschreiber;
P. Meyer.

Luzern. Die theologischen Vorlesungen dauern noch
immer fort, und werden fleißig besucht von zwei Studi-
renden, nämlich von Zos. Ehrsam aus Müßwangen und
Pet. Schwyzer aus Sursee, die Kantonsbiirger sind und
Stipendien beziehen.

— Den 18. genehmigte der Große Rath mit 63 gegen
19 Stimmen ohne viele Abänderung die Beschlüsse der
Badenerkonferenz.

— Ueber die Angelegenheit des hochw. Herrn Pfarrers
Huber ward unterm 16. April, nach Verlesung der oben-
angeführten Vorstellungsschrift und eines kleinrathlichen
Berichts, auf den wir später zurückkommen werden, eine
Kommission niedergesetzt, die heute rapportiren wird. Wahr-
scheinlich wird der Kleine Rath wieder beauftragt werden,
auch diese Angelegenheit, wie die Fuchs'sche, „in Ordnung
zu bringen."

A n z e i g e.

Auf Veranstaltung dos gefangenen H. Pfarrers A n t o n H u b er ist

bei Johann Michael Blunschi in Zug die 18. verbesserte und vermehrte
Anfinge eines sehr emxfehlungswürdigen Lehr- und Gebetbuches er-
schienen, betitelt:

,.Der rechtschaffene Christ in seinen täglichen Vcr-
„richtungen; oder auserlesenes Lehr- und Ge-
„betbuch zum täglichen Gebrauch eines Chri-
„sten. Von Zos. Anton Berchtold, Probst in
„Lingenau und Kammerer."

Dieses Lehr-und Gebetbuch giebt dem Christen, welchem es Ernst

ist, sein Leben nach dem göttlichen Willen einzurichten, eine leicht-
verständliche und herzliche Anleitung, hie täglichen Handlungen, aus
denen das Leben gleichsam zusammengesetzt ist, nach den Wahrheiten des

Glaubens zu verrichten, bei denselben mit den Vortheilen der Hoffnung
sich aufzumuntern und von der heil. Liebe sich leiten zu lassen. Bei
jeder einzelnen Verrichtung sind immerhin drei Dinge erklärt: die

Wahrheiten, die Vortheile, die Uebungen, damit den Le-
fern die richtigsten Begriffe, die wichtigsten Beweggründe und die
leichteste Weise in der Aueübung beigebracht werden.

Da die Auflage sehr groß ist, und da das gute Unternehmen,
ein so vortreffliches Lehr- und Gebetbuch unter unserm katholischen
Volke auszubreiten, wohlthätige Unterstützung fand; so kann das

Exemplar ungebunden um 3 Batzen, in Ruck und Eck Leder gut ein-
gebunden um 6 Btz. erlassen werden, was bei 18 Bogen gutem
Papier, einem sehr schön lythographirten Bilde und Titeiblatte
gewiß sehr billig ist. Um diesen Preis ist das Buch zu haben: in
Luzern bei Buchbinder Haut in der Krongassc, und bei Buch-
drucker Näber hinter dem Werchhause; -- in Obwalden bei

Buchbinder Nhorer in Saxeln.

Druck und Vorlag von Gebrüdern Näber.


	

